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42. Flächennutzungsplanänderung im Bereich „Südliche Erweiterung Gewerbege-
biet“ in Ellenberg 
 

Entscheidung über bzw. Abwägung der Stellungnahmen und Anregungen 
Zur frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung  gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und frühzeitigen Beteilung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange, deren Auf-
gabenbereich durch die Planung berührt werden kann gemäß § 4 Abs. 1 BauGB.  

frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung    16.06.2025 – 18.07.2025 (Unterlagen online gestellt:   13.06.2025 – 18.07.2025) 
frühzeitige Behördenbeteiligung     16.06.2025 – 18.07.2025 (Unterlagen online gestellt:   13.06.2025 – 18.07.2025) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand: 27.02.2026 
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FOLGENDE BEHÖRDEN UND SONSTIGE TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE WURDEN ANGESCHRIEBEN: 
 
Nr. Name der Behörde/ sonstiger Träger   Stellungnahme vom 

(nach § 4 (1) BauGB) 
Stellungnahme vom 
(nach § 4 (2) BauGB) 

1.  Regierungspräsidium Stuttgart  14.07.2025  

2.  Regierungspräsidium Freiburg, LGRB 15.07.2025  

3.  Regierungspräsidium Freiburg, Forstdirektion 08.07.2025  

4.  Regionalverband Ostwürttemberg 26.06.2025  

5.  Landratsamt Ostalbkreis 14.07.2025  

6.  Polizeipräsidium Aalen 24.06.2027  

7.  Fernstraßen-Bundesamt/ Autobahn-GmbH 17.06.2025  

8.  Stadtwerke Ellwangen GmbH keine  

9.  Deutsche Telekom 07.07.2025  

10.  Vodafone BW GmbH keine   

11.  Netze ODR GmbH 10.07.2025  

12.  terranets bw GmbH 10.07.2025 Keine weitere  
Beteiligung erwünscht  

13.  GOA - Gesellschaft des Ostalbkreises für Abfallbewirtschaftung mbH Keine   

14.  Zweckverband Rieswasserversorgung Keine   

15.  Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg 17.06.2025  

16.  Zweckverband Wasserversorgung Jagstgruppe Keine  

17.  Handwerkskammer Ulm 17.07.2025  

18.  Industrie- und Handwerkskammer Heidenheim Keine  

19.  Bürgermeisteramt Ellenberg Keine  

20.  Bürgermeisteramt Jagstzell 17.07.2025  

21.  Bürgermeisteramt Wört Keine  
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Nr. Name der Behörde/ sonstiger Träger   Stellungnahme vom 
(nach § 4 (1) BauGB) 

Stellungnahme vom 
(nach § 4 (2) BauGB) 

22.  Gemeindeverwaltungsverband Fichtenau 04.07.2025 Keine weitere  
Beteiligung erwünscht 

23.  Gemeindeverwaltungsverband Tannhausen Keine  
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Nr. Beteiligte Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Stellungnahme Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

1.  Regierungspräsidium 
Stuttgart 
Schreiben vom 
14.07.2025 

Das Regierungspräsidium Stuttgart nimmt als höhere Raumordnungsbe-
hörde sowie aus Sicht der Abteilungen 4 und 8 – Mobilität, Verkehr, Stra-
ßen sowie Landesamt für Denkmalpflege – zu der oben genannten Pla-
nung folgendermaßen Stellung: 
 
I. Raumordnung 
Aus raumordnerischer Sicht kann zum jetzigen Verfahrensstand vollum-
fänglich auf unsere Stellungnahme vom 27.01.2025 zur frühzeitigen Betei-
ligung des korrespondieren Bebauungsplanverfahren „Gewerbegebiet El-
leneberg“ Bezug genommen werden, da der Rechtsstand unverändert ist. 
Diese fügen wir nochmals bei und bitten um Beachtung: 
 
Aus raumordnerischer Sicht werden zum gegenwärtigen Planungsstand 
(noch) Bedenken erhoben. 
 
Neben § 1 Abs. 3, Abs. 5 und § 1 a Abs. 2 BauGB ist aus raumordnerischer 
Sicht insbesondere auf § 1 Abs. 4 BauGB bzw. § 4 Abs. 1 ROG hinzuwei-
sen. Danach sind bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, wie 
in der Regel Bauleitplänen, die Ziele der Raumordnung zu beachten und 
die Grundsätze der Raumordnung im Rahmen der Abwägung zu berück-
sichtigen. 
 
Insoweit ist Augenmerk auf den seit Ende 2021 gültigen Bundesraumord-
nungsplan Hochwasser, den Landesentwicklungsplan 2002 (LEP), den Re-
gionalplan Ostwürttemberg 2010 und auch auf den in Aufstellung befindli-
chen Regionalplan Ostwürttemberg 2035 zu legen, dessen vorgesehene 
Ziele gem. § 4 Abs.1 S.1 i.V.m. § 3 Abs.1 Nr. 4, Nr. 4a ROG als sonstige Er-
fordernisse der Raumordnung zu berücksichtigen sind. 
 
Insbesondere im Hinblick auf die erstgenannte Rechtsverordnung weisen 
wir auf die erheblichen Prüfpflichten (Ziel der Raumordnung) – insbeson-
dere Starkregenereignisse betreffend – und die dort genannten Grunds-
ätze, die bei der Abwägung zu berücksichtigen sind, hin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Das Plangebiet liegt auf einem exponierten Gelände-Hö-
henrücken. Fließgewässer sind in relevanter Umgebung lage- und höhen-
mäßig nicht vorhanden. Insoweit kann die Gefahr von Hochwasserschäden 
im Plangebiet ausgeschlossen werden. 
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Nr. Beteiligte Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 
 
 
Im Einzelnen: 
Flächenbedarf: 
Neben den besonderen Prüfkriterien ist auch § 1 Abs. 3 BauGB zu wahren, 
wonach Bauleitpläne aufzustellen sind, sobald und soweit es für die städ-
tebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Die in den Planunter-
lagen angeführten konkreten Anfragen können grundsätzlich als Begrün-
dung des Flächenbedarfs akzeptiert werden. Aufgrund der Tatsache, dass 
der Bebauungsplan vorliegend nicht aus dem Flächennutzungsplan entwi-
ckelt ist und der Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen wäre je-
doch das Aufzeigen der fehlenden Alternativflächen sowie konkreter Mo-
bilisierungsstrategien wünschenswert. Zudem ist nach dem zukünftigem 
PS 2.4.7 (Z) der Gesamtfortschreibung 2035 der Gewerbeflächenbedarf an-
hand der in PS 2.4.5 (Z) zu ermittelnden Kontingente zu begründen. So-
bald der Regionalplan 2035 rechtskräftig wird, erstarken diese Hinweise 
zu Zielen der Raumordnung. Wir empfehlen deswegen, den Bedarf eben-
falls anhand dieser Vorgaben zu begründen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass sich diese Begründungspflicht entweder auf 
den (noch nicht entwickelten) Bebauungsplan oder die Flächennutzungs-
planung erstreckt – um eine doppelte Prüfung zu vermeiden, kann hier auf 
das jeweils korrespondierende Verfahren und die dort vertiefte Prüfung 
verwiesen werden. 
 
Einzelhandel: 
Die Überlegungen der Gemeinde Ellenberg zur Ansiedlung eines Einzel-
handelsbetriebs (siehe Seite 10 der Begründung), können raumordnerisch 
mitgetragen werden, wenn es sich um einen kleinflächigen Einzelhandels-
betrieb mit einer Verkaufsfläche von maximal 800 m² handelt. Wir weisen 
jedoch darauf hin, dass eine nachträgliche Erweiterung eines solchen 

Hinsichtlich Starkregen werden die Verkehrsanlagen so geplant, dass Tief-
punkte im Plangebiet nicht entstehend werden. Die geplante Straße wird 
im Starkregenfall das Oberflächenwasser aus der bebauten und/oder nicht 
bebauten Umgebung damit in Richtung der unbebauten Flächen im Süden 
ableiten, so dass geringst mögliche Schäden entstehen können. 
 
 
 
Kenntnisnahme. Die Hinweise werden im Rahmen des Bebauungsplanver-
fahrens berücksichtigt und die Unterlagen bzgl. des Aufzeigens von Alter-
nativflächen und der Bedarfsbegründung ergänzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Keine Relevanz für das vorliegende Flächennutzungs-
planänderungsverfahren. In den textlichen Festsetzungen zum Be-

bauungsplan wird die Verkaufsfläche von Einzelhandelsbetrieben auf 
maximal 800 m² begrenzt.  
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Nr. Beteiligte Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Einzelhandelsbetriebs insbesondere wegen des Standortes am Ortsrand 
mit den dann anwendbaren Einzelhandelsgrundsätzen nicht vereinbar 
wäre. 
 
Mit Blick auf die planungsrechtliche Darstellung als Gewerbliche Baufläche 
regen wir an, die Art der baulichen Nutzung nochmals zu überdenken. 
Denn gewerblichen Flächen sollen für den von den Gemeinden angegebe-
nen Bedarf nach Flächen für das produzierende Gewerbe zur Verfügung 
stehen. Wegen der allgemeinen planerischen Überlegungen der Gemeinde 
Ellenberg, neben der Ansiedlung von Gewerbe und des o.g. Einzelhandels-
betriebs auch Wohnnutzung zuzulassen, könnte sich die Ausweisung eines 
Mischgebiets anbieten. 
 
Regionalplan 2010/LEP: 
Das Plangebiet liegt in einem Schutzbedürftigen Bereich für Landwirtschaft 
und Bodenschutz nach PS 3.2.2 (G) Regionalplan Ostwürttemberg 2010. 
Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung sind im Rahmen 
der Abwägung bei raumbedeutsamen Planungen zu berücksichtigen, §§ 3 
Abs. 1 Nr. 3 und 4, 4 Abs. 1 S. 1 ROG. Hinzuweisen ist auch auf PS 5.3.2 
(Z) LEP und § 1a Abs. 2 Sätze 4 ff. BauGB. Wir empfehlen deswegen, die 
Belange der Landwirtschaft in der weiteren Planung ausreichend zu be-
rücksichtigen und insbesondere nachvollziehbar darzulegen, dass die Inan-
spruchnahme landwirtschaftlicher Flächen unabweisbar geboten ist. 
 
Gesamtfortschreibung 2035: 
Die Gesamtfortschreibung Regionalplan Ostwürttemberg 2035 wurde 
kürzlich als Satzung beschlossen und wird zeitnah dem Ministerium zur 
Genehmigung vorgelegt werden. Sobald die Genehmigung bekannt ge-
macht ist und der Regionalplan 2035 in Kraft tritt, muss der Bebauungs-
plan an die Ziele der Raumordnung angepasst werden, vgl. § 1 Abs. 4 
BauGB. Dies gilt unabhängig davon, ob sich der Bebauungsplan noch im 
Verfahren befindet oder ob er bis dahin bereits in Kraft getreten sein 
sollte. 
 
Vorliegend liegt der Planbereich zumindest teilweise in einem Regionalen 
Grünzug nach PS 3.1.1 (Z) der Gesamtfortschreibung 2035. Aufgrund des 

 
 
 
 
Kenntnisnahme. Keine Relevanz für das vorliegende Flächennutzungs-
planänderungsverfahren. In den textlichen Festsetzungen zum Bebauungs-
plan werden Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie 
für Betriebsinhaber und Betriebsleiter gem. § 8 Abs. 3 (1) zugelassen.  
 
 
 
 
 
 
Da die Gesamtfortschreibung des Regionalplans zwischenzeitlich geneh-
migt und bekannt gemacht wurde, wird davon ausgegangen, dass dieser 
Belang nicht mehr berücksichtigt werden muss. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Nr. Beteiligte Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

nur geringen Flächenumgriffs des Plangebiets kann die Planung hier im 
Rahmen der Ausformung mitgetragen werden. 
 
Die Belange des von der Planung tangierten geplanten Vorbehaltsgebiets 
für Naturschutz und Landschaftspflege nach PS 3.2.1.2 (G) sowie des Vor-
behaltsgebiets für Landwirtschaft nach PS 3.2.3.3 (G) der Gesamtfort-
schreibung 2035 sind erst zu berücksichtigen, wenn die Gesamtfortschrei-
bung des Regionalplans vor der Bauleitplanung rechtskräftig werden 
sollte. 
 
II. Abt. 4 – Mobilität, Verkehr, Straßen  
Die Gemeinde Ellenberg plant die Ausweisung von neuen Gewerbeflächen. 
Die Erschließung des Plangebiets ist über eine neue Stichstraße an die Gar-
tenstraße innerhalb der Ortsdurchfahrt im Verknüpfungsbereich von Ellen-
berg geplant. Die Gartenstraße schließt an die L 2220 an. Der 4-armige 
Knotenpunkt mit der L 2220 / Gartenstraße und Häslestraße ist bereits mit 
Linksabbiegestreifen ausgebaut. 
Der 42. Änderung des o.g. Flächennutzungsplans kann von hier aus nur 
zugestimmt werden, wenn folgende Auflagen berücksichtigt werden: 
 

• Die straßenrechtlichen Vorgaben zur Anbaubeschränkung durch 
das Straßengesetz Baden-Württemberg sind einzuhalten. 

 

• Durch die Ausweisung der Baugebiete dürfen den Trägern der 
Straßenbaulast der Landesstraße keine Kosten für evtl. erforderli-
che Lärmschutzeinrichtungen entstehen. 

 
Aktuelle Maßnahme des Regierungspräsidium Stuttgart sind von der Flä-
chennutzungsplanänderung nicht betroffen. 
 
III. Abt. 8 – Landesamt für Denkmalpflege 
Abteilung 8 – Landesamt für Denkmalpflege – erhebt keine Bedenken ge-
gen die Planung. 

 
 
 
Kenntnisnahme und Berücksichtigung. Die Begründung zum Bebauungs-
plan wurde um die Auseinandersetzung mit den genannten Belangen ent-
sprechend ergänzt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Keine Relevanz für das vorliegende FNP-Änderungsver-
fahren. Eine Beachtung und Behandlung erfolgt im Zuge des Bebauungs-
planverfahrens. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 

2.  Regierungspräsidium 
Freiburg, LGRB 

Vielen Dank für die Beteiligung am oben genannten Planungsvorhaben. 
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Nr. Beteiligte Stellungnahme Abwägungsvorschlag 
Schreiben vom 
15.07.2025 

Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) im Regie-
rungspräsidium Freiburg nimmt auf Grundlage der ihm vorliegenden Infor-
mationen und seiner regionalen Kenntnisse zu den Aufgabenbereichen, die 
durch das Vorhaben berührt werden, wie folgt Stellung: 
 
 
  
1. Geologische und bodenkundliche Grundlagen  
 
1.1. Geologie  
Die lokalen geologischen Verhältnisse können der digitalen Geologischen 
Karte von Baden-Württemberg 1 : 50 000 (GeoLa) im LGRB-Kartenviewer 
entnommen werden. Nähere Informationen zu den lithostratigraphischen 
Einheiten bieten die geowissenschaftlichen Informationsportale LGRBwis-
sen und LithoLex. 
 
1.2. Geochemie  
Die geogenen Grundgehalte in den petrogeochemischen Einheiten von Ba-
den-Württemberg sind im LGRB-Kartenviewer abrufbar. Nähere Informati-
onen zu den geogenen Grundgehalten sind im geowissenschaftlichen In-
formationsportal LGRBwissen beschrieben.  
 
1.3. Bodenkunde  
Die lokalen bodenkundlichen Verhältnisse sowie Bewertungen der natürli-
chen Bodenfunktionen nach § 2 Abs. 2 Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG) können in Form der Bodenkundlichen Karten 1 : 50 000 (Ge-
oLa BK50) eingesehen werden.  
Prinzipiell ist bei Planungsvorhaben entsprechend § 2 Landes-Boden-
schutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) auf den sparsamen und scho-
nenden Umgang mit Boden zu achten. Dies beinhaltet u. a. die bevorzugte 
Inanspruchnahme von weniger wertvollen Böden. Ergänzend dazu sollten 
Moore und Anmoore (u. a. als klimarelevante Kohlenstoffspeicher) sowie 
andere Böden mit besonderer Funktion als Archiv der Natur- und Kulturge-
schichte (vgl. LGRBwissen, Bodenbewertung – Archivfunktion) bei Plan-
vorhaben aufgrund ihrer Schutzwürdigkeit möglichst nicht in Anspruch ge-
nommen werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42. Flächennutzungsplanänderung im Bereich „Südliche Erweiterung Gewerbegebiet“ in Ellenberg 
 
 

Seite 9 von 27 

 

Nr. Beteiligte Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

  
Bodenkundliche Belange werden im Rahmen der Anhörung zu konkreten 
Planungen, wie z. B. Bebauungspläne, beurteilt, wenn Informationen zu 
Art und Umfang der Eingriffe vorliegen. Wir empfehlen das Schutzgut Bo-
den frühestmöglich in der Planung vollumfänglich zu berücksichtigten.  
 
 
2. Angewandte Geologie  
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Träger öffent-
licher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder 
von Auszügen daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein hydrogeologi-
sches bzw. geotechnisches Übersichtsgutachten, Detailgutachten oder ein 
hydrogeologischer bzw. geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin 
getroffenen Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Inge-
nieurbüros. 
 
2.1. Ingenieurgeologie  
Ingenieurgeologische Belange werden im Rahmen der Anhörung zu kon-
kreten Planungen (z. B. Bebauungspläne) beurteilt, wenn Art und Umfang 
der Eingriffe in den Untergrund näher bekannt sind. Potenziell vorhandene 
oder nachgewiesene Geogefahren (insbesondere Massenbewegungen und 
Verkarstungsstrukturen) können vorab in der Ingenieurgeologischen Ge-
fahrenhinweiskarte von Baden-Württemberg abgerufen werden.  
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens „Gewerbegebiet Ellenberg“ hat 
das LGRB mit Schreiben RPF9-4700-38/75/2 vom 20.01.2025 zum Pla-
nungsbereich folgende, weiterhin gültige ingenieurgeologische Stellung-
nahme abgegeben:  
„Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, wird die Über-
nahme der folgenden geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan 
empfohlen:  
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) 
und Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Ver-
witterungsbodens ist zu rechnen.  
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen 
oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu 

 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Eine Umsetzung erfolgt im Rahmen des Bebauungsplan-
verfahrens.  
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Nr. Beteiligte Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, 
zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden objektbezogene Bau-
grunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein pri-
vates Ingenieurbüro empfohlen.“  
 
 
 
2.2. Hydrogeologie  
Die hydrogeologischen Untergrundverhältnisse können u. a. dem Hydroge-
ologischen Kartenwerk des LGRB (1: 50 000) (LGRB-Kartenviewer) und 
LGRBwissen entnommen werden.  
Aktuell findet im Plangebiet keine Bearbeitung hydrogeologischer Themen 
durch das LGRB statt. 
  
2.3. Geothermie  
Informationen zu den oberflächennahen geothermischen Untergrundver-
hältnissen sind im Informationssystem „Oberflächennahe Geothermie für 
Baden-Württemberg“ (ISONG) hinterlegt. ISONG liefert erste Informatio-
nen (Möglichkeiten und Einschränkungen) zur geothermischen Nutzung 
des Untergrundes mit Erdwärmesonden und Erdwärmekollektoren. Bitte 
nehmen Sie vor Verwendung des Informationssystems die Erläuterungen 
zur Kenntnis.  
 
2.4. Rohstoffgeologie (Mineralische Rohstoffe)  
Von rohstoffgeologischer Seite sind zur Planung keine Bedenken, Hinweise 
oder Anregungen vorzutragen.  
 
3. Landesbergdirektion  
 
3.1. Bergbau  
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet.  
Nach den beim LGRB vorliegenden Unterlagen ist das Plangebiet nicht von 
Altbergbau oder künstlich geschaffenen Althohlräumen (bspw. Stollen, 
Bunker, unterirdische Keller) betroffen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
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Allgemeine Hinweise  
Anzeige, Übermittlung und Bereitstellung von Geologie-Daten nach Geolo-
giedatengesetz (GeolDG)  
 
Für geologische Untersuchungen und die daraus gewonnenen Daten be-
steht nach den Bestimmungen des Geologiedatengesetzes (GeolDG) eine 
Übermittlungspflicht gegenüber dem LGRB. Weitere Informationen hierzu 
stehen Ihnen im LGRBanzeigeportal zur Verfügung.  
Weitere Informationsquellen des LGRB im Internet  
Informationen zu den Untergrundverhältnissen sowie weitere raumbezo-
gene Informationen können fachübergreifend und maßstabsabhängig der 
LGRBhomepage entnommen werden. Bitte nutzen Sie hierzu auch den 
LGRB-Kartenviewer sowie LGRBwissen.  
Insbesondere verweisen wir auf unser Geotop-Kataster.  

 
Kenntnisnahme.  

3.  Regierungspräsidium 
Freiburg, Forstdirek-
tion 
Schreiben vom 
08.07.2025 

Der Gemeinsame Ausschuss der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Ellwangen hat in seiner Sitzung am 28.04.2025 die Aufstellung der 42. 
FNP-Änderung beschlossen, den Entwurf gebilligt und die frühzeitige Öf-
fentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch beschlossen. 
Der Änderungsbereich liegt am südwestlichen Ortsrand von Ellenberg und 
schließt südlich an das bestehende Gewerbegebiet „Krautgärten“ an. Das 
Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 1,4 ha. 
Vor diesem Hintergrund nimmt die höhere Forstbehörde am Regierungs-
präsidium Freiburg zum o. g. Vorhaben i. V. m. den vorgelegten Unterla-
gen wie folgt Stellung. 
 
STELLUNGNAHME: 
Von der 42. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Südliche Er-
weiterung Gewerbegebiet“ in Ellenberg ist Wald gem. § 2 des Lan-
deswaldgesetzes Baden-Württembergs (LWaldG) lediglich mittelbar betrof-
fen. Das bedeutet, Waldflächen werden am Rande des Planungsgebietes 
tangiert, jedoch nicht überplant. Aus diesem Grund bestehen auf Grund-
lage des aktuellen Planungsstandes keine forstrechtlichen Genehmigungs-
pflichten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
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Durch das Plangebiet an sich werden keine Waldflächen berührt, jedoch 
führt die geplante Entwässerung des Gewerbegebietes in den „Neuwei-
herbach“ über Waldflächen i.S.d. § 2 LWaldG. 
Wie genau, in welcher Art und Weise, die Entwässerung im Bereich des 
Waldes geplant ist, kann den vorgelegten Unterlagen nicht entnommen 
werden. 
 
Aus diesem Grund bitten wir die Entwässerung entsprechend zu konkreti-
sieren und ggf. notwendige Maßnahmen im Vorfeld mit der zuständigen 
unteren Forstbehörde gem. § 8 LWaldG abzustimmen. Dementsprechend 
ist zu klären, ob in dem gegenständlichen Fall der § 9 Abs. 7 LWaldG „An-
lage von Leitungsschneisen“ einschlägig ist. 
 
Nach Sichtung der Unterlagen sind derzeit keine Ausgleichsmaßnahmen 
etc. im Wald geplant. Sollten dennoch im Zuge des weiteren Verfahrens 
Maßnahmen im Wald vorgesehen werden oder notwendig sein, bitten wir 
Sie gem. § 8 LWaldG die untere Forstbehörde entsprechend zu unterrich-
ten und anzuhören. 
 
Aus forstfachlicher Sicht bestehen bezüglich der Gebietsabgrenzung der 
42. Änderung keine Einwände. Wir bitten jedoch um Beachtung sowie 
Umsetzung unserer Hinweise (Konkretisierung der Entwässerung im Wald) 
in der qualifizierten Bauleitplanung. 
 
Die untere Forstbehörde beim Landratsamt Ostalbkreis erhält Nachricht 
hiervon. 

Kenntnisnahme.  
 
 
Kenntnisnahme. Keine Relevanz für das Flächennutzungsplanänderungs-
verfahren. Eine weitergehende Berücksichtigung erfolgt im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens. 
 
Kenntnisnahme. Keine Relevanz für das Flächennutzungsplanänderungs-
verfahren. Die Planung der Entwässerungsleitung durch die forstlich ge-
nutzten Flurstücke wird im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens mit der 
Forstverwaltung vor und im Rahmen des Verfahrens zur wasserrechtlichen 
Erlaubnis abgestimmt werden. 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  

4.  Regionalverband 
Ostwürttemberg 
Schreiben vom  
26.06.2025 

Vielen Dank für die Beteiligung am o.g. Planverfahren. Aus regionalplane-
rischer Sicht hat der Regionalverband Ostwürttemberg grundsätzlich keine 
Bedenken gegenüber der vorliegenden Planung. Im Übrigen weisen wir 
auf folgende Sachverhalte hin: 
 
Betroffenheit regionalplanerischer Festlegungen  
Der Geltungsbereich der 42. Flächennutzungsplanänderung der VVG Ell-
wangen betrifft Flächen, die gemäß des Regionalplans 2035 der Region 
Ostwürttemberg als Vorbehaltsgebiet für die Landwirtschaft (PS 3.2.3.3 
(G)), als Vorbehaltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege (PS 

Kenntnisnahme. 
 
 
 
 

Kenntnisnahme.  
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3.2.1.2 (G)) sowie zu einem geringen Teil als Regionaler Grünzug (PS 3.1.1 
(Z)) festgelegt sind 
 
3.2.3.3 Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft  

(1) G Flächen, die aufgrund ihrer Bodengüte und der Bewirtschaftbar-
keit gut geeignet sind für eine Produktion von Lebensmitteln und 
landwirtschaftlichen Rohstoffen, sind als Vorbehaltsgebiete für 
die Landwirtschaft festgelegt und in der Raumnutzungskarte dar-
gestellt. In Vorbehaltsgebieten für die Landwirtschaft hat die 
landwirtschaftliche Flächennutzung bei der Abwägung mit kon-
kurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen ein besonderes Ge-
wicht.  

 
(2) G Eine Inanspruchnahme der Vorbehaltsgebiete für die Landwirt-

schaft für andere Zwecke soll im Falle fehlender Alternativen nur 
im unbedingt notwendigen Umfang erfolgen. Bei der Ausweisung 
von Siedlungsflächen sollen bevorzugt Flächen mit ungünstigen 
natürlichen Ertragsbedingungen in Anspruch genommen werden, 
sofern sie nicht aufgrund ihrer ökologischen Funktionen von Be-
deutung sind.  

 
3.2.1.2 Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege  

(1) G Gebiete, die der Ergänzung der Vorranggebiete für Naturschutz 
und Landschaftspflege und der Aufwertung von Landschaftsräu-
men dienen können und sich besonders zur Entwicklung Land-
schaftsfunktionen durch Kompensationsmaßnahmen eignen, sind 
als Vorbehaltsgebiete für Naturschutz und Landschaftspflege fest-
gelegt und in der Raumnutzungskarte dargestellt. In ihnen ist 
dem Umsetzungspotenzial von Ausgleichs- und Ersatzmaßnah-
men v.a. für den Biotopverbund bei der Abwägung mit konkurrie-
renden raumbedeutsamen Nutzungen ein besonderes Gewicht 
beizumessen.  

 
3.1.1 Regionale Grünzüge 

(1) Z Die Regionalen Grünzüge bilden ein großräumiges, zusammen-
hängendes Freiraumnetz, das zur langfristigen Sicherung und 
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Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts (Klima, 
Luft, Boden, Wasser), der biologischen Vielfalt, der Siedlungsglie-
derung, der landschaftsbezogenen Erholung, des Landschaftsbilds 
sowie der nachhaltigen land- und forstwirtschaftlichen Bodennut-
zung dient.  
 

 Die Regionalen Grünzüge sind in der Raumnutzungskarte als Vor-
 ranggebiete festgelegt. In ihnen sind andere raumbedeutsame 
 Nutzungen ausgeschlossen soweit sie mit den Funktionen der 
 Regionalen Grünzüge nicht vereinbar sind.  
 
Es handelt sich hierbei einerseits um Grundsätze der Raumordnung, die 
gemäß § 4 Abs. 1 ROG sowie § 4 LPlG in der Abwägungsentscheidung zu 
berücksichtigen sind.  
Andererseits liegt ein Ziel der Raumordnung vor, das der Abwägung im 
Rahmen des Bauleitplanverfahrens nicht zugänglich ist. Die Bedenken hin-
sichtlich dieses Ziels können jedoch aus Sicht des Regionalverbands zu-
rückgestellt werden, da sich die Entwicklung im Rahmen des kommunalen 
Ausformungsspielraums befindet. Vor diesem Hintergrund bestehen aus 
räumlicher Sicht keine Bedenken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme, dass aufgrund der Anwendbarkeit des Ausnahmetatbe-
stands der kommunalen Ausformung, hinsichtlich der betroffenen Belange 
keine Bedenken seitens des Regionalverbands bestehen.  

5.  Landratsamt Ostalb-
kreis 
Schreiben vom 
14.07.2025 

Zu o. g. Vorhaben teilen wir nachstehende Anregungen und Informationen 
mit, die für die Ermittlung der Bewertung des Abwägungsmaterials und für 
die Umweltprüfung zweckdienlich sind:  
 
Geschäftsbereich Verkehrsinfrastruktur   
Das Regierungspräsidium Stuttgart, Baureferat 47.2, Marktplatz 3, Ellwan-
gen, als zuständige Straßenbaubehörde ist zu hören.  
 
Geschäftsbereich Umwelt und Gewerbeaufsicht  
 
Gewerbeaufsicht  
Mit dem aktuellen Verfahren soll lediglich der FNP im Planbereich ange-
passt werden.  
Im weiteren Verfahren empfehlen wir weiterhin, die Lärmimmissionen des 
neuen Gewerbegebietes auf das benachbarte Wohngebiet durch eine 
Schallimmissionsprognose zu untersuchen.   

 
 
 
 
 
Das Regierungspräsidium Stuttgart wurde gehört. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Keine Relevanz für das Flächennutzungsplanänderungs-
verfahren. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde eine „Ge-
räuschkontingentierung nach DIN 45691 2025 erstellt. Die darin 
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Grundsätzlich bestehen bei plan- und beschreibungsgemäßer Ausführung 
des Vorhabens Bedenken.  
 
 
 
Geschäftsbereich Wasserwirtschaft   
 
Abwasserbeseitigung  
Auf die Stellungnahme zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet Ellenberg“ 
vom 30.01.2025 wird hingewiesen.  
 
Stellungnahme Landratsamt Ostalbkreis vom 29.01.2025: 
 
Abwasserbeseitigung 
Das Plangebiet ist, wie in der Begründung beschrieben, nicht im 
genehmigten AKP enthalten. Deshalb ist die ordnungsgemäße 
Entwässerung und Regenwasserbehandlung rechtzeitig vor der 
Erschließung nachzuweisen. 
 
Im Rahmen der weiteren Planung ist zu prüfen, ob als Ersatz für die priva-
ten Zisternen eine zentrale Regenwasserrückhalteanlage vorgesehen wer-
den kann. Zentrale Anlagen sind aus wasserwirtschaftlicher Sicht zu favo-
risieren, da sie in Betrieb und Funktion Vorteile bieten. 
Für die Einleitung des Niederschlagswassers aus Gewerbegebieten in ei-
nen Vorfluter ist stets eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. 
 
Um eine wassersensible Stadtentwicklung sicherzustellen und den lokalen 
Wasserhaushalt des unbebauten Zustands der Planfläche möglichst zu er-
halten, sind für die Niederschlagswasserbeseitigung Maßnahmen entspre-
chend den Bestimmungen des § 55 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz in Ver-
bindung mit der Niederschlagswasserverordnung vom 22.03.1999 zu 

gutachterlich getroffenen Festlegungen (hier: Lärmkontingente je Ge-
werbe-Teilfläche einschl. möglicher Zusatzkontingente in definierten Rich-
tungssektoren) wurden gleichlautend in die Bebauungsplanunterlagen auf-
genommen und verbindlich festgesetzt. 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Keine Relevanz für das Flächennutzungsplanänderungs-
verfahren.  
 
 
 
Kenntnisnahme. Keine Relevanz für das Flächennutzungsplanänderungs-
verfahren.  
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erarbeiten (Fassaden-/Dachbegrünung, Versickerungsflächen, offene Rück-
halteeinrichtungen, etc.). Die Versiegelung der befestigten Fahr- und Hof-
flächen ist auf das Nötigste zu begrenzen. Wo möglich sind wasserdurch-
lässige Beläge zu verwenden (z. B. PKW-Stellplätze).  
 
Oberirdische Gewässer einschließlich Gewässerbau und Hochwasserschutz  
Jede Versiegelung von Flächen verschlechtert die Hochwassersituation im 
Gewässer unterhalb. Die Regenmengen werden unmittelbar abgeleitet und 
Abflussspitzen werden erhöht.  
 
Da sich in der Gebäudewirtschaft die erforderlichen Klimaanpassungen der 
nächsten Jahrzehnte nur sehr langsam umsetzen lassen, sollten gerade bei 
Neubaugebieten die Potentiale der Dachbegrünung und der Regenwas-
sernutzung als Brauchwasser (WC, Waschmaschine, Gebäudekühlung) 
stärker im Bebauungsplan betont werden und Anreize für die Bauherren 
geschaffen werden.  
 
Des Weiteren sind die Möglichkeiten der Versickerung einer Einleitung in 
ein Fließgewässer vorzuziehen. Die Möglichkeiten der Versickerung des 
Niederschlagswassers der Dachflächen sollten geprüft werden. Eventuell 
ist eine gemeinsame Versickerung am Rande des Baugebietes möglich 
oder auf den jeweiligen Grundstücken selbst.  
 
Wasserversorgung einschließlich Wasserschutzgebiete  
Keine Bedenken.  
 
Altlasten und Bodenschutz  
Keine Bedenken oder Anregungen zur Änderung des Flächennutzungs-
plans. Eine detaillierte Bewertung der Eingriffs- und Ausgleichmaßnahmen 
bzw. der Kompensationsmaßnahmen hat im Bebauungsplanverfahren zu 
erfolgen.   
 
Geschäftsbereich Landwirtschaft  
Die Gemeinde Ellenberg plant am südlichen Ortsrand von Ellenberg die di-
rekt angrenzende bestehende gewerbliche Bebauung mit o. g. Änderung 

 
Kenntnisnahme. Keine Relevanz für das Flächennutzungsplanänderungs-
verfahren. Eine weitergehende Berücksichtigung erfolgt im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens.  
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Kenntnisnahme. Keine Relevanz für das Flächennutzungsplanänderungs-
verfahren. Eine weitergehende Berücksichtigung erfolgt im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens.  
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Keine Relevanz für das Flächennutzungsplanänderungs-
verfahren. Eine weitergehende Berücksichtigung erfolgt im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens.  
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
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des FNP für den bereits geplanten BBP zu erweitern. Das Plangebiet soll 
als Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO ausgewiesen werden.  
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst 1,6 ha. Da-
von sind nach Änderung noch neu überplante Fläche ca. 1,5 ha. Der o. g. 
FNP umfasst die Flurstücke 2010, 2335, 2336 und 2339 ganz oder teil-
weise.  
 
Im Regionalplan Ostwürttemberg 2035 ist der Geltungsbereich als Vorbe-
haltsgebiet für Landwirtschaft dargestellt.  
Im derzeit rechtskräftigen Flächennutzungsplan der VVG Ellwangen ist der 
hier gegenständliche FNP für das BBP „Gewerbegebiet Ellenberg“ als Flä-
che für die Landwirtschaft ausgewiesen.  
 
Entsprechend dessen ist das Plangebiet derzeit landwirtschaftlich als Acker 
zur Produktion von heimischen Nahrungs- und Futtermitteln bewirtschaf-
tet.  
 
Nach der Flurbilanz 2022 sind die Flächen als Vorbehaltsflur I eingestuft. 
Die Vorbehaltsflur I umfasst landbauwürdige Flächen (gute Böden) und 
Flächen, die wegen ihrer ökonomischen Standortgunst für den Landbau 
wichtig und deshalb der landwirtschaftlichen Nutzung vorzubehalten sind. 
Fremdnutzungen sollen ausgeschlossen bleiben.  
 
Somit werden mit Realisierung des Vorhabens der Landwirtschaft gut zu 
bewirtschaftende Flächen zur Lebensmittelerzeugung dauerhaft entzogen. 
  
Aufgrund der o. g. Ausführungen bestehen aus Sicht des GB Landwirt-
schaft zum vorliegende Vorhaben Bedenken.  
 
 
Geschäftsbereich Straßenverkehr   
Es wird auf die Stellungnahme des Geschäftsbereich Straßenverkehrs vom 
zum entsprechenden Bebauungsplanverfahren vom 30.01.2025 verwiesen.  
 
Stellungnahme Landratsamt Ostalbkreis vom 29.01.2025: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
Kenntnisnahme. Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde in der 
intensiven Abwägung zwischen der zwingend erforderlichen Ausweisung 
von Gewerbebauflächen und den Belangen der Landwirtschaft die Not-
wendigkeit der gewerblichen Entwicklung priorisiert. Die Gemeinde Ellen-
berg versichert, dass im Zuge der Ausgleichsmaßnahmen die Belange der 
Landwirtschaft übergeordnete Berücksichtigung finden werden. 
Die Gemeindeverwaltung Ellenberg hat mit den beiden betroffenen Päch-
tern Gespräche geführt. Beide haben dabei erklärt, dass der Wegfall der 
Flächen keine existenzgefährdenden Auswirkungen auf ihre Betriebe hat. 
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Geschäftsbereich Straßenverkehr 
 
1. Da für die geplante Stichstraße in Richtung Westen keine 
Gehwegflächen vorgesehen sind, wird darauf hingewiesen, dass die 
Verkehrssicherheit für Fußgänger (Kleinkinder usw.) nicht in dem Maße 
gegeben ist, wie dies bei durch Hochbord abgesetzten Gehweg der Fall 
wäre. 
2. An der Einmündung zur Gartenstraße, sowie an der Einmündung der 
Stichstraße innerhalb des Plangebiets sind die erforderlichen Sichtfelder 
- entsprechend der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in diesem 
Bereich - von jeglicher sichtbehindernden Bebauung, Bepflanzung, 
Stellplätzen und sonstiger Bebauung freizuhalten bzw. zu gewährleisten. 
3. Am Ende der zwei Stichstraßen im südlichen Bereich des Plangebiet, 
wäre es wünschenswert, wenn jeweils ein ausreichend dimensionierter 
Wendehammer vorgesehen werde. 
4. Seitens des Geschäftsbereich Straßenverkehr wird bereits jetzt darauf 
hingewiesen, dass eine Versetzung der Ortstafeln im Zuge der L 2220 
weiter in Richtung Süden aufgrund der künftig geplanten 
Gewerbebebauung nicht möglich sein dürfte. 
5. Es wird darauf hingewiesen, dass durch die künftige Gewerbebebauung 
ggf. eine Versetzung der bestehenden Tempo 30-Zone im Zuge der 
Gartenstraße in westliche Richtung überprüft werden muss. 
 
Sachgebiet Naturschutz   
Gegen die 42. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Vereinbar-
ten Verwaltungsgemeinschaft Ellwangen im Bereich „Südliche Erweite-
rung Gewerbegebiet“ in Ellenberg bestehen keine grundsätzlichen Beden-
ken.  
 
Der in der Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde (UNB) zum Be-
bauungsplan „Gewerbegebiet Ellenberg“ vom 15.01.2025 genannte Um-
weltbericht mit integrierter Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung ist im weite-
ren Bebauungsplanverfahren vorzulegen. Hierzu wird von Seiten der UNB  
im Rahmen der Anhörung zur 42. FNP-Änderung keine Stellungnahme ab-
gegeben. 
 

 
 
Kenntnisnahmen. Keine Relevanz für das Flächennutzungs-planänderungs-
verfahren. Eine Beachtung erfolgt im Zuge des Bebauungsplanverfahrens.  
 
 
 
Kenntnisnahmen. Keine Relevanz für das Flächennutzungs-planänderungs-
verfahren. Eine Beachtung erfolgt im Zuge des Bebauungsplanverfahrens.  
 
 
 
Kenntnisnahmen. Keine Relevanz für das Flächennutzungs-planänderungs-
verfahren. Eine Beachtung erfolgt im Zuge des Bebauungsplanverfahrens.  
 
Kenntnisnahmen. Keine Relevanz für das Flächennutzungs-planänderungs-
verfahren. Eine Beachtung erfolgt im Zuge des Bebauungsplanverfahrens.  
  
 
Kenntnisnahmen. Keine Relevanz für das Flächennutzungs-planänderungs-
verfahren. Eine Beachtung erfolgt im Zuge des Bebauungsplanverfahrens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Keine Relevanz für das FNP-Änderungsverfahren. Eine 
weitergehende Berücksichtigung erfolgt im Rahmen des Bebauungsplan-
verfahrens.  
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Von den Geschäftsbereichen Nachhaltige Mobilität, Gesundheit, Kreisbau-
meisterstelle Ellwangen, Vermessung und Geoinformation sowie Flurneu-
ordnung werden keine Anregungen, Hinweise oder zu beachtende Fakten 
mitgeteilt. 

Kenntnisnahme.  

6.  Polizeipräsidium Aa-
len 
E-Mail/Schreiben 
vom 24.06.2025 

Das Polizeipräsidium Aalen äußert keine Bedenken aus verkehrsrechtlicher 
und kriminalpräventiver Sicht. Es wird gebeten, die beigefügten Hinweise 
des Referats Prävention zu beachten. 
Um Beteiligung im weiteren Verfahren wird gebeten. 
 
 
 
 
Hinweise Referat Prävention: 
Das Polizeipräsidium Aalen, Referat Prävention, Kriminalpolizeiliche Bera-
tungsstelle, nimmt im Rahmen des frühzeitigen Beteiligungsverfahren zu 
der Aufhebung des rechtskräftigen Bebauungsplanes wie folgt Stellung: 
 
 
Polizeiliche Perspektive 
Die Belange der Polizei verfolgen im kriminalpräventiven städtebaulichen 
Zusammenhang grundsätzlich eine Strukturierung und Gestaltung des so-
zialen Raumes, um Risiken und Fehlentwicklungen möglichst auszuschal-
ten und zu minimieren. Durch das positive Beeinflussen des menschlichen 
Verhaltens sollen kritische Verhaltensweisen oder Ereignisse verhindert, 
Tatgelegenheiten reduziert und das subjektive Sicherheitsgefühl der Men-
schen gestärkt werden. 
 
Vor diesem Hintergrund wird auch künftig um die frühzeitige und weitere 
Einbindung der Polizei in das entsprechende Verfahren gebeten. 
 
Es ergeben sich derzeit keine polizeilichen Schwerpunkte. Durch die Ände-
rung des Flächennutzungsplanes ist dies auch derzeit nicht zu erwarten. 
 
Aus kriminalpräventiver Sicht bestehen keine Bedenken und es ergehen le-
diglich die Empfehlungen zum Einbruchschutz.  
 

Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
Kenntnisnahme. 
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Empfehlungen zum Einbruchschutz:  
Der Einbau von Sicherungstechnik ist dann besonders preiswert, wenn er 
bereits in der Planungsphase einkalkuliert wird. An leicht zugänglichen 
Gebäudeteilen, wie Türen und Fenstern im Erdgeschoss oder Kellerbereich, 
wird generell die Verwendung von geprüften einbruchhemmenden Ele-
menten nach der DIN 1627-1630, mindestens Widerstandsklasse RC 2, die 
einer erhöhten mechanischen Beanspruchung Stand halten. 
 
Allgemein werden für Gewerbebetriebe die Einplanung von Leuchtmitteln 
und einer Alarmanlage mit Aufschaltung zu einem Wachunternehmen 
empfohlen. 
 
Eine Broschüre zum Download mit wertvollen Tipps und Hinweisen zum 
Einbruchschutz für Gewerbetreibende erhalten Sie bei der Kriminalpolizeili-
chen Beratungsstelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de 
 
Kostenlose Beratung: 
Der Hinweis auf das individuelle Angebot einer kostenlosen Bauplanbera-
tung für private wie auch gewerbliche Objekte durch die Kriminalpolizeili-
che Beratungsstelle an die Architekten und Bauherren wird empfohlen.  
 
Erreichbarkeit: 
Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle Ostalbkreis 
PHK Reiner Klotzbücher 
Waisenhausgasse 1 – 3 
73525 Schwäbisch Gmünd 
Tel.: 07171/79 66 503 
E-Mail: schwaebisch-gmuend.praevention.kbst@polizei.bwl.de 
 
Abschlussbemerkung 
Bei der Stellungnahme handelt es sich um allgemeine Vorschläge, die bei 
der weiteren Planung berücksichtigt werden sollten. Das Polizeipräsidium 
Aalen, hier insbesondere das Referat Prävention, steht für Rückfragen und 
konkrete Vorschläge in der weiteren Planungs- und Bauphase gerne zur 
Verfügung.  

 
Kenntnisnahme. Keine Relevanz für das Flächennutzungsplanänderungs-
verfahren. Eine weitergehende Berücksichtigung erfolgt im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens.  
 
 
 
 
Kenntnisnahme. Keine Relevanz für das Flächennutzungsplanänderungs-
verfahren. Eine weitergehende Berücksichtigung erfolgt im Rahmen des 
Bebauungsplanverfahrens.  
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
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Sollten die Vorschläge aufgrund begrenzter Festsetzungsmöglichkeiten im 
Bebauungsplan keinen Niederschlag finden können, wird um Weiterlei-
tung der Informationen an das zuständige Planungs-, bzw. Architekten-
büro gebeten. Weiterhin halten wir eine Aufnahme der kriminalpräven-
tiven Belange in Verträge zwischen Eigentümer und Bauträger für sinnvoll. 

7.  Fernstraßen-Bundes-
amt/ Die Autobahn-
GmbH 
E-Mail vom  
17.06.2025 

Vielen Dank für die Beteiligung im vorstehend genannten Verfahren. 
 
Nach Prüfung der Unterlagen befindet sich das Plangebiet außerhalb der 
100-m-Anbaubeschränkungszone nach § 9 FStrG. Aufgrund der Entfer-
nung des Geltungsbereichs des Änderungsbereichs von rd. 1 km zur A7 
werden wederanbaurechtliche Belange in der Zuständigkeit des Fernstra-
ßen-Bundesamtes noch Belange der Straßenbaulast in der Zuständigkeit 
der Autobahn GmbH berührt, weshalb eine Beteiligung bzw. Stellungname 
entbehrlich ist. 
 
Sollten sich Planänderungen ergeben, bei denen anbaurechtliche Belange 
oder Belange der Straßenbaulast berührt werden, bitten wir um entspre-
chende Beteiligung am Verfahren. 

 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  

8.  Deutsche Telekom 
E-Mail vom 
07.07.2025 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als 
Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat 
die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle 
Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Plan-
verfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderli-
chen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie 
folgt Stellung: 
Im Planbereich befinden sich noch keine Telekommunikationslinien der Te-
lekom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
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9.  Netze ODR GmbH 
E-Mail vom 
10.07.2025 

Danke für die Beteiligung zur 42. Änderung des Flächennutzungsplanes im 
Bereich "Südliche Erweiterung Gewerbegebiet" in Ellenberg. Die Netze 
ODR GmbH hat keine Anregungen zur vorliegenden Planung. 

Kenntnisnahme.  

10.  terranets bw GmbH 
Schreiben vom 
10.07.2025 

Wir bedanken uns für die Beteiligung an der 42.Änderung des o. g. Flä-
chennutzungsplans und teilen Ihnen mit, dass Leitungen und Anlagen un-
seres Unternehmens nicht betroffen sind. 
Im räumlichen Geltungsbereich des Flächennutzungsplans liegen keine An-
lagen der terranets bw GmbH. 
Eine Beteiligung am weiteren Verfahren ist nicht erforderlich. 

Kenntnisnahme.  
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11.  Zweckverband  
Wasserversorgung 
Nordostwürttemberg 
E-Mail vom  
17.06.2025 

E-Mail: Vielen Dank für Ihre Anfrage. Anbei erhalten Sie die Unterlagen 
(Planauskunft bzw. Stellungnahme) zu der 42. Änderung des Flächennut-
zungsplanes im Bereich "Südliche Erweiterung Gewerbegebiet" in Ellen-
berg. 
Im betreffenden Plangebiet befinden sich keine Anlagen der NOW. 
Vielen Dank für die Beteiligung am Verfahren. 

 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
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Anlagen: 
Stellungnahme und Auskunft über bestehende Versorgungseinrichtungen 
im Versorgungsgebiet des Zweckverbandes 
 
Nachfolgend erhalten Sie: 
• Stellungnahme zur Planauskunft 
• Leitungsschutzanweisung 
• Betroffene Anlagen mit Zeichenerklärung 
• Planausschnitt Wasser 
• Planausschnitt Strom / Fernmeldekabel 
• Protokoll der Planauskunft 
 
Wir weisen darauf hin, dass die Vorgaben aus der Nutzungsvereinbarung, 
Datenschutzvereinbarung (Homepage NOW) und der Leitungsschutzanwei-
sung zwingend einzuhalten sind. 
Terminliche Abstimmungen zu Absteckungen, Einweisungen oder Vor-Ort-
Terminen erfolgen mind. 10 Arbeitstage vor Baubeginn ausschließlich per 
E-Mail: planauskunft@now-wasser.de 
Für dringende Rückfragen oder Sonderfälle ist die zentrale Planauskunft 
unter folgender Telefonnummer Montag – Freitag von 08:00 Uhr bis 12:00 
Uhr erreichbar: 07951/481-777. 
 
Vielen Dank für Ihre Leitungsanfrage. 
In Ihrem angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen des Zweckver-
bandes Wasserversorgung Nordostwürttemberg. 
Wir verweisen auf Ver- und Entsorgungsleitungen der jeweiligen Ge-
meinde, Stadtwerke und den bekannten Flächenversorgern. 
Im Versorgungsgebiet des Zweckverbandes befinden sich weitere Fern-
wasserversorger, welche Versorgungsanlagen in dem Gebiet Ihrer Maß-
nahme betreiben könnten: 
• Zweckverband Wasserversorgung Jagstgruppe 
• Zweckverband Hohenloher Wasserversorgungsgruppe 
• Zweckverband Bühlertal Wasserversorgung 
• Zweckverband Sulmwasserversorgung 
• Zweckverband Wasserversorgung Schmerachgruppe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
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• Nassau Wasserversorgungsgruppe 
• Zweckverband Wasserversorgung Kochereckgruppe 
• Zweckverband Wasserversorgung Allmersbach im Tal 
• Zweckverband Wasserversorgung Jagsttalgruppe 
• Zweckverband Wasserversorgung Söllbachgruppe 
• Zweckverband Hardt Wasserversorgung 
• Zweckverband Wasserversorgung Menzlesmühle 
• Zweckverband Mutlanger Wasserversorgung 
• Zweckverband Wasserversorgung Rombachgruppe 
• Zweckverband Rieswasserversorgung 
• … (keine Haftung auf Vollständigkeit) 
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12.  Handwerkskammer 

Ulm 
Schreiben vom  
17.07.2025 

Die Handwerkskammer Ulm hat zum aktuellen Verfahrensstand keine Be-
denken oder Anregungen vorzutragen. 

Kenntnisnahme.  

13.  Gemeinde Jagstzell 
E-Mail vom 
17.07.2025 

E-Mail: 
in der Anlage erhalten Sie den Beschluss der Gemeinde Jagstzell zur 42. 
Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich "Südliche Erweiterung 
Gewerbegebiet" in Ellenberg. 
Anlage: 

Beschluss 
aus der öffentlichen Sitzung 

des Gemeinderates der Gemeinde Jagstzell 
am 07.07.2025 

TOP: 7. 
Frühzeitige Behördenbeteiligung zur 42. Änderung des Flächennutzungs-
planes (FNP) der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Ellwangen (VVG) 
im Bereich "Südliche Erweiterung Gewerbegebiet" in Ellenberg nach § 4 
Abs. 1 BauGB. 
GRS-2025-089 
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Beschluss: 
1. Die Gemeinde Jagstzell hat keine Bedenken zur 42. Änderung des Flä-

chennutzungsplanes (FNP) der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft 
Ellwangen (VVG) im Bereich „Südliche Erweiterung Gewerbegebiet“ in 
Ellenberg nach § 4 Abs. 1 BauGB. 

2. Belange der Gemeinde Jagstzell sind hierbei nicht berührt. 
3. Die Gemeinde Jagstzell bittet um Beteiligung am weiteren Verfahren. 

Kenntnisnahme.  

14.  Gemeinde Fichtenau 
E-Mail vom 
04.07.2025 

Vielen Dank für die Beteiligung am Verfahren.  
Seitens des Gemeinde Fichtenau werden keine Einwendungen gegen die 
Planung vorgebracht. 
Eine weitere Beteiligung der Gemeinde Fichtenau am Verfahren ist nicht 
erforderlich. 

 
Kenntnisnahme.  

 
 
 
 
 


